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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.2005

Norm

ZPO §521a

Rechtssatz

Sowohl der Antrag nach §7 Abs.3 EO als auch ein Wiedereinsetzungsantrag sind grundsätzlich als prozessualer

Rechtsanspruch anzusehen, weshalb das Rekursverfahren unter gewissen Voraussetzungen zweiseitig ist. Dies gilt

insbesondere dann, wenn der Antrag auf Aufhebung der Vollstreckbarkeit abgewiesen wurde bzw in Fällen der

Abweisung eines Wiedereinsetzungsantrages.
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